
Vorlage zu TOP 2 

der Sitzung der Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes 
Laucherttal am 18. September 2019  
 
 

Konstituierung der Verbandsversammlung 
 
Nach den Kommunalwahlen wurden in den jeweiligen Kommunen folgende 
ordentliche Vertreter in der Verbandsversammlung bestimmt: 
 
Stadt Gammertingen: 

- Karl-Heinz Hebeisen      
- Josef Sauter       
- Ewald Thiel       
- Franz Hanner       
- Karl Bögle       
- Carmen Steinhart      
- René Bogenschütz      
- Hans Hübner  

 
 
Stadt Hettingen: 

- Werner Steinhart 
- Gerhard Sprißler 

 
 
Gemeinde Neufra: 

- Marc Dietmann 
- Werner Schmitz 

 
 
Stadt Veringenstadt: 

- Monika Schultz 
- Nadine Natterer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eröffnungsbilanz
Bilanz des Gemeindeverwaltungsverbandes zum Stichtag 01.01.2019

Seite: 1 von 1Haushaltsjahr: 2019

Gemeindeverwaltungsverband Laucherttal 19.08.2019, 11:08:36

Ermittlung bis einschließlich 01.01.2019

Bilanzposition Bezeichnung
AKTIVA

Saldo
in EUR

Bilanzposition Bezeichnung
PASSIVA

Saldo
in EUR

1. Vermögen 1. Eigenkapital

1.2 Sachvermögen 1.1 Basiskapital 372,41

1.3 Finanzvermögen 20000000 Basiskapital 372,41

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus
Transferleistungen

33.580,20 1.2 Rücklagen

15110000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 90,00 1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses

15310000 Forderungen aus sonstigen Transferleistungen 33.490,20 2. Sonderposten

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen 335,01 3. Rückstellungen

16110000 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung 335,01 3.7 Sonstige Rückstellungen 14.445,86

1.3.8 Liquide Mittel 2.224,85 28910000 Rückstellungen aus Überschüssen der Akademie Laucherttal 14.445,86

17110001 Girokonto Hohenzollerische Landesbank 2.224,71 4 Verbindlichkeiten

17110002 Tagesgeld Hohenzollerische Landesbank 0,14 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 20.421,79

2. Abgrenzungsposten 25110000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 20.421,79

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 900,00

27990400 Verbindlichkeiten Personalaufwendungen 900,00

Summe AKTIVA 36.140,06 Summe PASSIVA 36.140,06

Ende der Liste
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Tischvorlage zu TOP 9 
der öffentlichen Sitzung der Verbandsversammlung des GVV „Laucherttal“ am  
18. September 2019 
 

 

2. Änderung der 3. Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans „Lau-
cherttal“ (Stand: 2017) für die Bereiche der künftigen Gewerbeflächen G1 
Harthausen und G3 Gammertingen  

− Beratung und Beschlussfassung über die eingegangenen Anre-
gungen und Bedenken aus der frühzeitigen Beteiligung 

− Billigung des Entwurfs und Beschluss über die Offenlage mit Beteili-
gung nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 

 
 
Anlass der Planung 
In den bestehenden Gammertinger Gewerbegebieten „GE Alb“ und „GE Alb II“ im 
Stadtteil Harthausen sind inzwischen alle Baugrundstücke bebaut bzw. für Erweite-
rungen verplant. Aufgrund aktueller Anfragen soll daher westlich der Trochtelfinger 
Straße das Gewerbegebiet „Alb III“ ausgewiesen werden. Die Fläche ist in städti-
schem Eigentum. 
 
Im Flächennutzungsplan „Laucherttal“ (FNP) ist hier noch eine Erweiterung im Um-
fang von nur ca. 1 ha dargestellt. Sinnvoll erscheint jedoch eine größere Abrundung 
der Gesamtfläche.  
 
Daher wird in einem Parallelverfahren nach § 8 (3) BauGB eine entsprechende Än-
derung des FNP Laucherttal durchgeführt: Die gewerbliche Fläche in Gammertin-
gen-Harthausen (G1 Harthausen) wird um ca. 1 ha vergrößert, eine gewerbliche Flä-
che auf Gammertinger Gemarkung unmittelbar an der Gemarkungsgrenze zur 
Nachbargemeinde Neufra (G3 Gammertingen) wird um ca. 1 ha verringert. 
 
 
Rückblick und aktueller Stand des Verfahrens 
Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands „Laucherttal“  hat in 
seiner Sitzung am 21. November 2018 die Aufstellung der 2. Änderung der 3. Gesamt-
fortschreibung des Flächennutzungsplans „Laucherttal“ einstimmig beschlossen. Dar-
über hinaus billigte die Verbandsversammlung den Vorentwurf der Änderung für das 
Gebiet der zukünftigen Gewerbeflächen G1 Harthausen sowie G3 Gammertingen 
und beauftragte die Verbandsverwaltung mit der Durchführung der frühzeitigen Un-
terrichtung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB sowie die frühzeitige Beteiligung 
der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB. 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wurde im Zeitraum 6. Dezember 2018 bis 
zum 7. Januar 2019 durchgeführt. Die Träger öffentlicher Belange wurden im Zeitraum 
vom 27. Februar 2019 bis zum 5. April 2019 angehört. 
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Behandlung der eingegangenen Anregungen und Bedenken aus der frühzeitigen 
Beteiligung 
Die bei der Verbandsverwaltung eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der 
frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB sind in 
der als Anlage beigefügten Tabelle ersichtlich. Ein bedeutender Teil der eingegan-
genen Stellungnahmen brachten keine Bedenken bzw. Anregungen hervor. Die we-
sentlichen Anregungen (beispielsweise im Bereich Naturschutz, Wasserschutzgebiet 
oder Kleindenkmale) wurden in teilweise wortgleichen Stellungnahmen auf Bebau-
ungsplanebene abgegeben. Diese werden von der Stadt Gammertingen im parallel 
durchgeführten Bebauungsplanverfahren zum Bebauungsplan „Gewerbegebiet Alb 
III“ berücksichtigt und behandelt.  
 
Aus der Öffentlichkeit gingen keine Stellungnahmen bei der Verbandsverwaltung 
ein. 
 
 
Weiterer Ablauf des Verfahrens 
Geplant ist, für beide Verfahren (FNP und BPlan im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 
BauGB) die Offenlage mit Beteiligung nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB durchzu-
führen. Die dann noch eingehenden Stellungnahmen der Behörden und Träger sons-
tiger öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit werden dann in die Planungsunter-
lagen eingearbeitet und nach jeweiliger Beratung und Abwägung abschließend 
durch die Gremien der Satzungsbeschluss für den BPlan bzw. der Feststellungsbe-
schluss für den FNP erfolgen kann.  
 
 
Beschlussvorschläge: 

 
1. Die eingegangenen Anregungen aus den Stellungnahmen im Rahmen der früh-

zeitigen Beteiligung werden wie vorgestellt behandelt. 
 

2. Die GVV-Verbandsversammlung billigt den vorgelegten Entwurf für die 2. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes Laucherttal (3. Gesamtfortschreibung – Stand 
2017) für das Gebiet der zukünftigen Gewerbeflächen G1 Harthausen sowie G3 
Gammertingen im Bereich des zukünftigen Bebauungsplans „Gewerbegebiet 
Alb III“ 

 
3. Die Verbandsverwaltung wird beauftragt die Entwürfe der Lagepläne, den Erläu-

terungsbericht sowie den Umweltsteckbrief für die Dauer von mindestens 30 Ta-
gen gem. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. Zeitgleich soll die Beteiligung  
der Träger öffentlicher Belangen nach § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt werden. 

 
 
 
Anlagen 

- Übersichtstabelle über Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung, Stand: 16. 
September 2019 

- Lagepläne zur Änderung des Flächennutzungsplan „Laucherttal“, Stand: 16. September 2019 
- Erläuterungsbericht zur 2. Änderung des Flächennutzungsplans „Laucherttal“, Stand: 16. Sep-

tember 2019 
- Umweltsteckbrief zur 2. Änderung des Flächennutzungsplans „Laucherttal“, Stand: 20. Juli 2018 
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Bestand im FNP Planung
Gemeindeverwaltungsverband Laucherttal

2. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES
in der 3. Gesamtfortschreibung (Stand 2016)
für die Bereiche "Herdleäcker III" und "GE Alb I-III"

Teil 1: "Herdleäcker III" in Gammertingen
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Stand 16.09.2019
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3,11 ha

Bestand im FNP Planung
Gemeindeverwaltungsverband Laucherttal

2. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES
in der 3. Gesamtfortschreibung (Stand 2016)
für die Bereiche "GE Herdleäcker III" und "GE Alb I-III"

Teil 2: "GE Alb I-III" in Gammertingen-Harthausen

M = 1:5000

Stand 16.09.2019

Planungsbüro 
Dipl.-Ing. Rainer Kraut
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Gemeindeverwaltungsverband Laucherttal 

 

2. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES 

in der 3. Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes Laucherttal 

(Stand 2016) für die Bereiche der Gewerbeflächenentwicklung im "GE 

Herdleäcker III" und "GE Alb I-III" 

 

ERLÄUTERUNGSBERICHT 

 

1. Planungsanlass und Planungsinhalte 

Am 28. Juni 2006 wurde von der Verbandsversammlung des GVV Laucherttal 

die Einleitung der 3. Gesamtfortschreibung des gemeinsamen 

Flächennutzungsplanes (FNP) Laucherttal beschlossen. Nach Abschluss des 

Verfahrens wurde der FNP Laucherttal am 22. Juni 2017 bekanntgemacht.  

Durch eine vorher nicht absehbare Entwicklung der Nachfragen im Bereich 

der gewerblichen Nutzung ist nunmehr eine Änderung in den Gebieten „GE 

Alb I-III“ in Gammertingen-Harthausen und „GE Herdleäcker III“ in 

Gammertingen erforderlich. 

Bereich „GE Alb I-III“ in Gammertingen-Harthausen: 

In der 3. Fortschreibung FNP Laucherttal ist im Gammertinger Stadtteil 

Harthausen die gewerbliche Entwicklungsfläche G 1 mit 2,11 ha als 

Erweiterung und Arrondierung des bestehenden Gewerbegebietes „GE Alb“ 
dargestellt. Eine Teilfläche von 1,11 ha ist bereits bebaut (Gewerbliche 

Reitsportanlage, rechtkräftiger Bebauungsplan „GE Alb II“). Die weitere 

Fläche von rund 1 ha ist im Wesentlichen für Standortverlagerungen von 

bestehenden Gewerbebetrieben vorgesehen. Nunmehr liegen Anfragen von 

drei Gewerbebetrieben aus Gammertingen bzw. Stadtteilen vor. Sinnvoll 

erscheint eine Abrundung der Gesamtfläche bis zum bestehenden 

landwirtschaftlichen Schuppen und bis zum Feldweg.  

Die Fläche G 1 in Gammertingen-Harthausen soll somit im Rahmen der 2. 

Änderung der 3. Gesamtfortschreibung des FNP Laucherttal um 1 ha auf 3,11 

ha („GE Alb III“) erweitert werden. 

Bereich „GE Herdleäcker III“ in Gammertingen: 

In der 3. Fortschreibung des FNP Laucherttal sind, neben kleineren 

Gebietsausweisungen und Arrondierungen, die zusammenhängende 



Entwicklungsflächen G 2 und G 3 („GE Herdleäcker III“) nördlich der 

Gammertinger Steig vorgesehen. Die Fläche G 3 umfasst 2,99 ha und grenzt 

im Westen unmittelbar an die Gemarkungsgrenze Gammertingen/Neufra an. 

Hier erscheint angesichts der Randlage und der Nachfrageentwicklung 

insgesamt eine Reduzierung um 1 ha vertretbar. 

Die Fläche G 3 in Gammertingen soll somit im Rahmen der 2. Änderung der 3. 

Gesamtfortschreibung des FNP Laucherttal um 1 ha auf 1,99 ha verkleinert 

werden. 

Die Stadt Gammertingen hat sich im  Zuge der Fortschreibung des FNP dazu 

entschieden, die gewerbliche Entwicklung vorrangig in das große 

Gewerbegebiet an der B32 zwischen Gammertingen und Neufra zu lenken, 

daher soll die neue Fläche in Harthausen vorrangig für ortsansässige Betriebe, 

die einen Entwicklungsbedarf haben, zur Verfügung stehen. 

 

2. Umweltaspekte 

Es wurde ein Umweltbericht (Umweltsteckbrief) erstellt. Dieser bildet den 2. Teil 

des Erläuterungsberichts. 

 

 

Stand: Entwurf, Gammertingen, den 16.09.2019 

 

 

ANLAGE: 

Teil 2 des Erläuterungsberichtes vom 20.07.2018  

Büro 365° Überlingen 



 

http://www.365grad.com/
mailto:c.huesmann@365grad.com
mailto:c.huber@365grad.com
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